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alität und Mehrsprachigkeit 

Jin vergleichender Blich auf die westliche 
vormodene und das postlloloniale Westafriha 

Im Oktober 1157 hielt Friedrich Barbarossa in Besan~on einen 
von zahlreichen Fürsten und Großen aus allen Teilen seines Rei -
ches besuchten Hoftag ab. Erst zwei Jahre zuvor, am 18. Juni 
1155, hatte ihn der ein Jahr zuvor gewählte Papst Hadrian IV. 
zum Kaiser gekrönt. Dennoch war das Verhältnis zwischen Kaiser 
und Papst angespannt. 

Auf seiner Rückreise aus Rom war Erzbischof Eski I von Lund 
durch Gefolgsleute des Kaisers in Thionville bei Luxemburg ge-
fangengenommen worden, möglicherweise auf Betreiben des 
Erzbischofs von Hamburg-Bremen, der so hoffte, Eski I an der 
Entfaltung seiner Vorrangstellung in der Kirche Skandinaviens 
zu hindern. Seit dem 11. Jahrhundert hatten die Erzbischöfe von 
Harnburg-Bremen danach gestrebt, ihre nachgeordnete Stellung 
in der Kirche des Reiches durch den Anspruch, ,,Patriarchen des 
Nordens" zu sein, aufzuwerten. Nun aber hatte Papst Hadrian IV. 
den erzbischöfiichen Rang Eskils ausdrücklich bestätigt und seine 
Stellung durch den Titel „Primas von Schweden" zusätzlich auf-
gewertet. (7l 

Für Kaiser Friedrich 1. stand nichts weniger auf dem Spiel als die 
„Ehre des Reiches" (der honor imoerii). Konnte er es dulden, dass der 
Papst ohne se ine Zustimmung die Kirchenorganisation im Norden 
Europas aus der Abhängigkeit vom Reich löste und damit auch die 
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Ehrenvorrang, der dem Papst als geist! ichem gegenüber dem Kai-
ser als weltlichem Oberhaupt der Christenheit zukam. War die-
ser im Zeremoniell der Begegnungen von Kaiser und Papst klar 
zum Ausdruck kommende Ehrenvorrang aber auch ein Zeichen 
Jehensrechtl icher Unterordnung? 

Eigenständigkeit der skandinavischen Königreiche sichtbar stärkte? 
Mit gespannter Aufmerksamkeit wurde daher das Eintreffen u~d 
Auftreten der päpstlichen Legaten erwartet. die die sofortige Frei-
lassung des gefangenen Erzbischofs fordern würden, denn auch 
der Papst konnte es mit Rücksicht auf seine eigene Ehre nicht 
dulden, dass ein Erzbischof auf der Rückreise von Rom, zudem 
ausgestattet mit der Würde eines Stellvertreters des Papstes, ge-
fangengenommen wurde. 

Die Beziehung zwischen Kaiser und Papst war zusätzlich belastet 
durch die Frage, ob Kaiser und Papst ihr Amt unmittelbar von 
Gott in ihr Amt eingesetzt und damit gleichberechtigt waren, oder 
ob sich der Kaiser, der ja vom Papst gekrönt wurde, nur über 
eine vom Papst abgeleitete Autorität verfügte und sich in einem 
Verhältnis der Unterordnung zu ihm befand. Unstrittig war der 

(1) Noch als Kardinal hatte Nicho las Breakspear, der spätere Hadrian IV 
im Auftrag se ines Vorgängers 1152 eine Legationsreise nach Skan·'. 
dinavien unternommen, um ein eigenes Erzbistum im norwegischen 
Nrdaros (= Trondheim) einzurichten. Papst Eugen 111 . nutzte die ein-
geschränkte Handlungsfähigkeit des röm isch-deutschen Königtums 
1m Augenblick des Ubergangs der Herrschaft von Konrad III. auf des-
sen Neffen Friedrich 1. Barbarossa 1152 aus, um die skandinavischen 
Königreiche vollständig unabhängig vom Reich zu machen. Der Erz-
bischof von Hamburg-Bremen ha lle die Herauslösung des skandina-
vischen Missionsgebietes aus seiner Kirchenprovinz durch die Erhe-
bung Lunds zum Erzbistum 1104 niemals anerkannt und unter Lothar 
III . 1134 sogar die Aufhebung des Erzb istums Lund erreicht. Nach dem 
Tod Lothars III. aber hatte Erz bi schof Eskil von Lund 1139 durch ei-
nen päpstlichen Legaten das Pallium und damit die Bestätigung seiner 
erzb ischöflichen Würde erhalten. Bei einem Besuch in Rom 1156 be-
stätigte ihm Papst Hadrian IV seine erzbischöniche Stellung uncl wer-
tete sie durch den Tit el eines Primas von Schweden und päpstlichen 
Legaten für den gesamten Norden zusätzlich auf Nun war Eskil nahe 
daran, die Vorrangstellung eines Patriarchen des Nordens zu erlangen, 
eire die Erzbischöfe von Hamburg-Bremen seil dem 11. Jahrhundert 
angestrebt hatten. 
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Keineswegs vergessen hatten die Anwesenden den Eklat, der der 
Kaiserkrönung vorausgegangen war. Bei ihrem ersten zusam-
mentreffen weit vor den Toren der Stadt Rom hatte sich Friedrich 
geweigert, dem Papst den Marschall- und Stratordienst zu l~isten. 
Nur mühsam hatten seine Berater ihn davon überzeugen konnen, 
dass es zu den traditionellen Pf1ichten des zukünftigen Kaisers 
als patricius Romanorum gehörte, bei der ersten Begegnung als 
Zeichen des Respekts das Pferd des Papstes ein Stück weit am 
Zügel zu führen . Dabei ging es vor allem darum, durch ein Zeichen 
der Ehrerbietung, das ein Kaiser keinem anderen Geist! ichen er-
weisen würde, eindeutig klarzustellen, dass der zukünftige Kaiser 
denjenigen, der ihm entgegenritt, als den rechtmäßigen Papst an-
erkannte und seinen Aufenthalt in Rom nicht dazu nutzen würde, 
ihn abzusetzen. 

Das erste zusammentreffen" zwischen zukünftigem Kaiser und 
Paps't war am folgenden Tag wiederholt worden, aber das Ver-
hältnis blieb angespannt. Die auf begriffslogischem systemati-
schem Denken beruhende Scholastik, die sich in der Mitte des 12. 
Jahrhunderts in Theologie, Philosophie und Rechtswissenschaft 
durchsetzte, veränderte die Wahrnehmung der Beziehungen zwi -
schen Herrschaftsträgern. Es ging nun nicht mehr nur darum, im 
konkreten Einzelfall durch Inszenierung ritualisierter Handlungs-
abläufe im Zusammenspiel von Worten und Gesten einen für alle 
Akteure zumindest gesichtswahrenden Ausgleich konkurrierender 
Ansprüche von Rang und Ehre zu finden. Vielmehr bestand nun 
stets die Gefahr, dass eine Handlung symbolisch als Verweis auf 
einen klar definierten Rechtsbegriff verstanden wurde und damit 
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a_l_s ein performativer Akt, der den Status desjenigen, der ihn aus-
fuhrte., da_uerhaft veränderte. (2J Die über Sprachgrenzen hinweg 
verst~ndl1che Sprache der Gesten und Rituale wurde durch diese 
rechtl 1che Auf1a?ung zurückgebunden an die Sprache der Worte. 
Mehrsprach1gke1t erforderte nun nicht mehr nur sinngemäße und 
ungefahre, sondern präzise und begriffsgenaue Übertragung. 

In dieser angespannten Situation kam es zum Eklat, als das Be-
glaubigungsschreiben der päpstlichen Gesandten zunächst im 
lateinischen Original verl esen und durch den kaiserlichen Kanz-
ler Rainald von Dasse l in deutscher Übersetzung wiedergegeben 
wurde, damit der Kaiser und die anwesenden weltlichen Gro-
ßen es verstehen konnten. Der Kaiser und die Adligen seines 
Reiches konnten ganz überwiegend selbst nicht lesen und auch 
gesprochenes Latein nicht verstehen. Als Übersetzer kam dem 
kaiserlichen Kanzler in diesem entscheidenden Augenblick daher 
eine Schlüsselstellung als exklusiver Sprachmittler zu, der das 
Schreiben des Papstes aus der late inischen We lt der Kirche in die 
deutschsprachige We lt des kaiserlichen Hofes übertrug. 

Der Auftrag der Legaten war es, gegen die Gefangennahme des 
Erzbisc_hofs Eskil von Lund zu protestieren und seine Freilassung 
zu erwirken. Es lag daher nahe, dass der Papst in dem Beglaubi -
gungsschreiben sein gutes Verhältnis zum Kaiser hervorhob und 
unterstrich, was er in der Vergangenheit für ihn geleistet hatte, 
um zu begründen, dass er nun auch eine Gegenleistung erwarten 
konnte. Entsprechend schrieb Hadrian IV., Friedrich möge beden-
k~n. eine wie große Fülle der Würde und Ehre er ihm übertagen, 
wie er ihn bereitwilligst durch Übertragung der Kaiserkrone be-
günstigt und sich seinem königlichen Willen in keiner Weise ent-
gegengestellt habe (auantam tibi dignitatis olenitudinem contulerit 
et honoris, et aualiter imoerialis insigne coronae libentissime con-
ferens benignissimo gremio suo tuae sublimitatis aoicem studuerit 
confouere, nichil ororsus efficiens, auod regiae uoluntati uel in minimo 
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cognosceret obuiar,e). In keiner Weise reue es _ihn,seine Wünsche in 
jeder Hinsicht erfullt zu haben, sondern er hatte es gerne gesehen, 

wenn der zukünftige Kaiser das Pferd des Papstes ein Stück weit am
(2) Zügel führte und dem Papst ansch ließend beim Abste igen behi lflich 

war, indem er se inen Steigbügel hielt, so war dies nicht nur ein Zei-
chen, dass Friedrich Barbarossa den ihm entgegenreitenden Hadrian 
IV. als legitimen Papst anerkannte, so wie dies 25 Jahre zuvor in Lüt­
tich geschehen war, als Papst lnnozenz 11, von (Gegen)papst Anaklet 
aus Rom ve1·trieben, beim römisch-deutschen König Lothar II I. Zu-
flucht, Unterstützung und Anerkennung suchte. Vielmehr konnte der 
Marscha ll- und Stratordienst nun als Verweis auf den lehensrechtlich 
definierten Begriff der Vasallität und damit als ein Akt grundsätzli-
cher rechtlicher Unterordnung des Kaisers unter den Papst verstan-
den werden. In der Tat gibt es Hi nweise, dass in der Mitte des 12. 
Jahrhunderts seitens der Kurie versucht wu rd e, das Verhältnis des 
Kaisers zum Papst als eine Beziehung lehenrecht licher Unterordnung 
zu deuten. Rahewin, dem wir den ausführl ichsten Bericht über den 
Hoftag von Besan~on verdanken, berichtet, alle Anwesenden hätten 
sich daran erinnert, wie ungehalten Friedr ich Barbarossa bei se inem 
Aufenthalt in Rom auf einen Bericht reagiert hatte, im Lateranpa last 
gebe es neben der Hauskapelle des Papstes ein Gemälde, das die Kai -
serkrönung Lothars III. zeigte, versehen mit der Beischrift: ,,Der Kaiser 
kommt vor die Tore Roms und beschwört die Rechte der Stadt, dann 
wird er (Lehens)mann des Papstes und empfängt die Krone, die jener 
gibt" (Rex venit ante fores, iurans prius urbis honores / post homo 
fit papae, sumit quo dante coronam) Möglicherweise leistete Lothar 
111. dem PJpst vor seiner Kaiserkrönung tatsächlich einen Lehenseid, 
jedoch sicherlich nicht für das Kaisertum, sondern allenfalls für die 
sogenannten „Mathildischen Güter" in Mittelitalien, die der Kaiser 
1115 von Mathilde von Tuszien geerbt hatte, die jedoch vom Papst 
zu Lehen gingen In der bi ldlichen Darstellung in Verbindung mi t dem 
hinzugesetzten er läuternden Vers jedoch wurde der Treueid zu ei -
ner Aussage über das grundsätzliche Verhältnis von Papst und Kaiser 
ve1·kürzt und vereindeutigt. Kaiser Friedrich 1. Barbarossa und se ine 
Berater waren sicl1 durchJus bewusst, dass hier der Text die entschei -
dende Botsch aft überm ittelte, die dem Bi ld seine Sprengkraft ver lieh: 
,,M it dem Bild fing es an, zur Schrift schr itt das Bild voran, nun bean-
sprucht die Schrift für sich Autorität" (A pictura cepit, ad scripturam 
pictura process it, scriptura in auctoritatem prodire conatur) 

111 



wenn Friedric~ noch größe:e ben_eficio aus seiner Hand empfangen Auch 
hatte, wenn dies _den mo~l1ch _ware _(neaue tarnen oenitet nos tuae 
destdeno uo/untat,s tn omntbus 1moleu1sse, sed, si moioro beneficia ex-
cel/ent,a tuo de monu nostro susceoisset, si fieri oosset). 

Rainald von Dassel nutzte seine Stellung als Sprachmittler aus 
um einen Eklat zu provozieren. Das doppeldeutige Wort benefi~ 
cium, das allgemein „Wohltat", im rechtlichen Kontext aber Le-
hen"_ bedeut~te, übersetzte er prägnant als Lehen und erwe~kte 
~am1t den E_1ndruck, der Papst habe die Kaiserkrone als ein von 
ihm dem Kaiser verliehenes Lehen bezeichnet. Die Folge war ein 
Tumult unter den anwesenden Großen (streoitus et turbo inter 
ootimotes regni). Als dann einer der beiden Legaten auch noch 
die provokative Frage stellte, von wem denn der Kaiser se ine 
Krone habe, wenn nicht vom Papst, ging der bayerische Pfalz-
graf Otto von Wittelsbach mit dem Schwert auf ihn los. Nur dem 
Eingreifen des Kaisers war es zu verdanken, dass die Legaten mit 
dem Leben davonkamen und nach Durchsuchung ihres Gepäcks 
und Sicherstellung verdächtiger Dokumente die Rückreise nach 
Rom antreten konnten. Nur mit Mühe konnte Hadrian IV. im fol-
genden Jahr nach langen Verhandlungen das Einvernehmen mit 
Friedrich Barbarossa wiederherstellen, indem er sich in einem 
Brief für die entstandenen Missverständnisse entschuldigte und 
klarstellte, dass er das Wort beneficium keineswegs im Sinne von 
Lehen, sondern wörtl ich im Sinne von „Woh ltat" (= ,,gutes Werk") 
gebraucht habe. Auch wenn „be i ein igen" das Wort beneficium 
in einem anderen, übertragenen Sinne gebraucht werde, werde 
es „bei ihm" im ursprünglichen Sinne gebraucht (licet enim hoc 
nomen, auod est beneficium, ooud auosdom in olio significatione, 
auom ex imoositione hobeot, ossumotur, tune tarnen in eo signi-
ficatione occioiendum fuerot, auom nos iosi oosuimus et auom ex 
institutione suo noscitur retinere, tune hoc enim nomen aoud nos 
ex bono et foctum est editum et dicitur beneficium ooud nos non 
feudum, sed bonum foctum). 
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wenn ~ns_ Rahewin, dem wir den ausführ! ic~ste~ Be_richt 
über die Ere1gn1sse verdanken, ~lau?en _machen will, ?'e „Uber-
setzung" Rainalds von Dassel sei „hinreichend ge~reu gewesen 
(talibus litteris lectis et oer _R_einoldum ca0cellonum fldo sat,s mter-
pretatione di/igenter exoos1t1s), sind Zweifel angebracht. Gesandte 
mit Verhandlungen über die Freilassung eines päpstlichen Ver-
trauten zu beauftragen und dann das Beglaubigungsschreiben 
50 provokant zu formulieren, dass ein Erfolg der Mission von 
vornherein ausgeschlossen war, erscheint widersinnig. Al lenfalls 
in einer geheimen Instruktion für den Fall einer Ablehnung ih-
rer Bitte hätte der Papst seine Legaten beauftragen können, dem 
Kaiser seine Verpflichtung zu Treue und Dankbarkeit gegenüber 
der römischen Kirche gegebenenfalls auch in lehensrechtlicher 
Terminologie in Erinnerung zu rufen. 

wahrscheinlicher ist es, dass Rainald von Dassel, der zur Hervor-
hebung der Eigenständigkeit der kaiserlichen Gewalt ein halbes 
Jahr zuvor den Begriff des „heiligen Reiches" (socrum imperium) 
in die Urkundensprache der Kanzlei Friedrichs eingeführt hat-
te, im Oktober 1157 in Besan~on bewusst zuspitzend übersetzte, 
um die Emotionen seiner Zuhörer aufzustacheln und gegen die 
Forderungen des Papstes in Stellung zu bringen. Er wäre dann 
tatsächlich der im Beglaubigungsschreiben Hadrians IV. genannte 
,,schlechte Mensch, der Unkraut sät" (oeruersus homo zizanio se-
mans), vor dem Papst Hadrian IV. Friedrich Barbarossa in seinem 
Beglaubigungsschreiben warnte, weil er ihm Unmut und Groll (in -
dignatio et rancor) gegen die Mutter Kirche eingebe. 

Der mit den Verhältnissen des postkolonialen Afrika vertraute 
Mittelalterhistoriker erkennt im Bericht Rahewins über die Ereig-
nisse von Besan~on 1157 gleich mehrere Elemente, die heute die 
Kommunikation in vielen afrikanischen Staaten prägen: 

die Sprache des ehemaligen Kolonialherrn als Schrift-
sprache und als Verständigungssprache einer in überethn-
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ischen Bezügen denkenden und handelnden Elite; 
die Schwierigkeiten einer Übersetzung aus der Schrift-
sprache in die Volkssprache, die den ethnischen Eliten 
zur mündlichen Kommunikation dient; 
den Wandel der Bedeutung tradierter Riten und Gesten 
durch die Eingliederung in den Bezugsrahmen der nor-
mierten Schriftsprache und der von ihre bestimmten 
rechtlichen Ordnung; 
die Bedeutung und Handlungsspielräume derjenigen Eli-
ten und Funktionsträger, die zwischen den unterschiedli-
chen sprachlichen Räumen vermitteln. 

Hinsichtlich der Techniken des Übersetzens fällt bei Rainald von 
Dassel auf, dass er das von den päpstlichen Gesandten überreich­
te Beglaubigungsschreiben aus dem Stehgreif in die Volkssprache 
übersetzte, eine Fähigkeit, die in Europa heute als eine in einem 
langen Studium zu erwerbende Fähigkeit einiger weniger Spezia-
listen gilt, in den Dörfern Westafrikas aber von jedem Jugend-
lichen, der hinreichend lange die Schule besucht hat, erwartet 
wird. 

Eine mehr oder weniger ausgeprägte Diglossie, d.h. eine sprachli-
che Situation in der zwei Varietäten einer Sprache oder zwei un-
terschiedliche Sprachen nebeneinander verwendet werden und 
unterschiedliche kommunikative Funktionen erfüllen, ist im welt-
weiten Vergleich weit mehr die Regel als die Ausnahme. In der 
klassischen Diglossie steht eine Hochsprache, die in formellen 
Situationen, zur schriftlichen Kommunikation und zur Kommu-
nikation nach außen verwendet wird, einem Dialekt gegenüber, 
der vor allem im Nahbereich und fast ausschließlich mündlich 
verwendet wird. Der Begriff erweiterte sich jedoch rasch auch 
auf sprachliche Situationen in denen die die alltäglich verwende-
te Umgangssprache nicht als Varietät der normierten Hochspra-
che verstanden werden kann. Es zeigte sich außerdem, dass auch 
Triglossie keineswegs selten ist (z.B. das Nebeneinander von 
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·talienischer Literatursprache und lokaler italien_ischer 
Latei;~g~prache im Italien des _Spätmi_ttelalters. oder zw1_schen 

•5 soutenu, fronrois oooula,re 1uo1nen/nouch1 und ethnischer . , d. • )Sprache in der heutigen Cote lvo1re . 

Latein als Verwaltungssprache der weströmi_schen _Reichs-
o:l~te erfüllte im europäischen Mittelalter_- und in best1_mmten 

• hen (z B der Wissenschaft) auch daruber hinaus - dieselbe• • · Af ·k unktion, die in den multiethnische~ Sta~ten d~s heutigen ri a 
Sprachen der ehemaligen Kolonialmachte, insbesondere dem 

E~;lischen und dem Französischen zukommt. 

oas Römische Reich der Antike war seinerseits ein ~wei_sprachi-
ges Reich gewesen. Der Oste_n des Reiches sprach Griechisch, der 
Westen Latein. Latein war die Verwa_ltungssprache ~er Zentrale, 
Griechisch die bei den Eliten allgemein _verbreitete Bildungsspra-
che. Die Kenntnisse des Griechischen ~m Westen gin?en Jed_och 
nach der Teilung des Reiches unter D1oklet1an deutl1c_h zuruck. 
Den Germanen, die seit dem 3. Jahrhundert ~ach Christus ver-
mehrt in römische Dienste traten und _bald die gesan:7te Arm~e 
bis hinauf in die obersten Ränge domin1e~ten, t~at die westro-
mische Reichshälfte im Wesentlich~n als ein Latei_n sprechend~s 
Reich entgegen, das allerdings gepragt war d_urch eine g'.oße Vari -
ationsbreite zwischen der hochgradig normierten Schriftsprache 
und dem im Alltag verwendeten sermo auottdtanus. 

Die Schriftsprache der gebildeten Römer, die sich am Sprac~ge-
brauch caesars, Ciceros und anderer klassischer Autoren orien -
tierte war durch eine ausgeprägte Hypotaxe und starke F!ex1on 
geprä,gt. Das im Alltag gesprochene Latein da15egen, das 1n der 
frühen römischen Komödie und in Texten der Volk~rwa_nderungs-
zeit Niederschlag gefunden hat, scheint sch?n fruh einen para-
taktischen Satzbau und analytische Formenb1ldung b_evorzugt zu 
haben. Es ist daher nicht erstaunlich, dass alle romanischen Spra-
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che_n heute einen aus dem Demonstrativpronomen abgeleitete 

we itaug 
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Artikel kennen, durchgehend Personalpronomina zur Bezeich 
nung des SubJektes verwenden, die Funktion der Substantive im 
Satz ~1cht durch Kasusendu~gen,_ sondern durch die Satzstellun 
deutlich machen, den Gen1t1v mit de umschreiben und 
mehr als das klassische Latein zu analytischer statt synthetisches
Tempusbildung tendieren. 

Zu einer ausgeprägten _Diglossie zwischen lateinischer Hochsora-
ch~ und den sich ausbildenden romanischen Volkssprachen kam 
es in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters. Dabei war kei nes-
wegs alle~ Sprecher*innen einer romanischen Volkssprache klar 
d_ass sie eine eigenständige Sprache und nicht etwa ein vom klas~ 
s1sch~n Late1_n stark abweichendes Vulgärlatein sprachen. Ein Blick 
auf d1~ arabische W~lt zeigt, dass selbst eine starke Abweichung 
V?n ~1alekt und Schriftsprache nicht zwangsläufig dazu führt, dass 
d!e D1ale~te als eigenständige Sprachen betrachtet werden. Obwohl 
d1~ ar_ab1~che _Schriftsprache für Dialektsprecher ebenso unver-
standl1ch 1st wie andere arabische Dialekte, wei l sie in Vokabular 
Aus_spr,ache und Grammatik erheblich von den unterschiedliche~ 
Vanetaten der gesprochenen Sprache in den einzelnen arabisch-
sprachigen Ländern abweicht und daher wie eine Fremdsprache in 
~er Schule erlernt werden muss, steht es für alle außer Frage, dass 
ihre ~uttersprache das durch den Koran geheiligte Arabisch ist. 
Auch in der Schweiz ist nur eine Minderheit der Auffassung, dass 
Hochdeutsch fur Schweizer eine Fremdsprache sei. 

Auf d~m Balkan dagegen nahm man nach 1990 sogar geringfügige 
Abweichungen zum Anlass, die eigene Nationalsprache zu einer 
eigenständigen Sprache gegenüber der fast identischen National-
sprache des _Na_chbarlandes zu erklären. Im früheren Jugoslawien 
hatte man d 1_e Ahn/ ichkeit von Serbisch und Kroatisch hervorge-
hoben und sie als Varietäten nur einer Sprache, des Serbokroa-
tischen, betrachtet, jetzt aber stellten sich die mit lateinischen 
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suchstaben schreibenden Kroaten und die mit kyrillischen Buch-
staben schreib~nd_en_ Ser~en ?~genein_ander und beans~ruchten 
Eigenständ1gke1t fur ihre Jewe1l1ge Nationalsprache. Ahnl1che Ab-
grenzungen gab und gibt es zwischen Mazedonisch und Bulga-
risch, Tschechisch und Slowakisch. 

Die auf dem Boden der weströmischen Reichshälfte entstehen-
den germanischen Reiche (mit Ausnahme des Frankenre1ches, 
dessen Kön ige von Anfang im katholischen Glauben getauft wur-
den) waren geprägt vom Nebeneinander einer zahlenmäßig klei-
nen, aber privilegierten germanischen Erobererschicht und der 
weiterexistierenden provinzialrömischen Oberschicht. Die ger-
manischen Ethnien, die sich in der Völkerwanderungszeit außer-
halb der Grenzen des Römischen Reiches neu formierten , waren 
in der Mitte des 4. Jahrhunderts von den Arianern missioniert 
worden, deren Lehre trotz Verurteilung auf dem Konzil von Ni-
caea 325 zeitweise eine dominante Stellung in der Kirche des 
Reiches erlangen konnte und erst 381 auf dem Konzil von Kon-
stantinopel endgültig verworfen wurde. Die Religionsverschie-
denheit zwischen König und germanischen Kriegern einerseits 
und der provinzialrömischen Bevölkerungsmehrheit andererseits 
verhinderte die Fusion beider Oberschichten und destab ilisierte 
so die neuentstandenen Königreiche. Sprach/ich jedoch wurden 
die germanischen Eroberer, da sie zah lenmäßig stark in der Min-
derheit waren, rasch assimiliert, indem sie die provinzialrömi­
sche Umgangssprache annahmen, in die sie einzelne germanische 
Wörter einbrachten. Ihnen fehlte allerdings die klassische sprach-
liche und rhetorische Bildung, die die sichere Beherrschung der 
lateinischen Hochsprache einschloss. 

Mit dem Untergang der zentralen Verwaltungsstrukturen der 
weströmischen Reichshälfte und dem Ende des weströmischen 
Kaisertums wurde die Kirche zur Trägerin der lateinischen 
Schriftkultur. Insgesamt ging die Schriftlichkeit in Gerichtsbarkeit 
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und Verwaltung wie in der alltäglichen Verwendung stark zurück. 
Lesen zu können (und mehr noch die Fähigkeit, selbst Texte zu 
schreiben) wurde zur Fähigkeit von Spezialisten (Kleriker und 
Mönche/Nonnen) . Die Gesellschaften des frühen Mittelalters in 
Europa müssen in weiten Teilen als „semi-oral " verstanden wer-
den, da sie zwar um den Wert und die Leistungsfähigkeit der 
Schrift bei der dauerhaften Bewahrung eines Textes im Wortlaut 
wussten, diese Aufgabe aber an eine kleine Gruppe von Experten 
delegierten. Lesen und schreiben zu können wurde erst im Spät-
mittelalter zu einer selbstverständlichen Fähigkeit von Angehöri­
gen der Oberschicht. Bis ins 13. Jahrhundert hinein dagegen war 
es eher die Ausnahme als die Regel, wenn ein König oder hoher 
Adliger lesen konnte (zumeist weil er als zweit- oder drittgebo-
rener Sohn eigentlich nicht für die Nachfolge in der Herrschaft 
bestimmt gewesen und stattdessen für eine geistliche Laufbahn 
ausgebildet worden war) . Auch hier erkennen wir Parallelen zur 
afrikanischen Realität des 20. und tei lweise auch des 21 . Jahr-
hunderts. Für einen Dorfältesten oder einen König ist die Fähig-
keit zu Lesen und zu Schreiben nicht erforderlich, um das Amt mit 
Autorität auszuüben . Er weiß aber in der Regel um die Mögl ich-
keit, den Wortlaut von Texten schriftlich festzuhalten, und kennt 
auch die Spezialisten in seinem Umfeld, die dazu in der Lage sind. 

Im Fokus des Schriftgebrauchs im Früh - und Hochmittelal ter 
stand die christliche Liturgie. Ausgehend von der Feststellung des 
Apostels Paulus, dass Christen vor Gott nicht durch ihre Werke, 
sondern allein durch ihren Glauben gerecht gemacht seien, hatten 
die Christen der Spätantike ihren Glauben in präzise definierten 
Bekenntnisformeln festgelegt. In den Zeiten der Christenverfol-
gungen waren diese Fragen zunächst nur von untergeordneter 
Wichtigkeit. Als jedoch unter Konstantin das Christentum zur er-
laubten Religion wurde und bald danach zur Staatsreligion auf-
stieg, standen die Chri sten vor der Herausforderung, innerhalb 
von nur zwei Generationen eine für das überleben im Untergrund 
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ausgelegte Religio_n z~ einem au~h für gebildete Angehörige der 
Oberschicht verstandl1chen und uberzeugenden Glaubenssystem 
auszubauen. 

Die auf Beziehungen und personale Bindungen ausgerichtete Bild-
sprache des Alten und Neuen Testa,mentes musste dazu in die Spra-
che der heidnischen Ph1losoph1e ubersetzt werden, deren Uberle-
gungen stets auf die Natur einer Sache und genaue Besti~mungen 
der Begriffe zielten. Die Frage nach der wahren Natur Christi stellte 
sich mit besonderer Dringlichkeit, da das Missverständnis vermie-
den werden musste, Christus sei ein von einem männlichen Gott 
mit einer menschlichen Frau gezeugter Halbgott, ein Konzept, das 
den heidnischen Römern , die nun zum Christentum bekehrt wer-
den sollten, vollkommen vertraut war. Die schließlich auf den gro-
ßen Konzilien des 4. und 5. Jahrhunderts festgelegten Definitionen 
(,,wahrer Gott und wahrer Mensch", ,,zwei Naturen untrennbar und 
unvermengbar", ,,gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem 
Vater") unterschieden sich von den einfacheren und einleuchtende-
ren Lehrmeinungen, die gleichzeitig verdammt wurden, manchmal 
nur durch einen einzigen Buchstaben (homoousios = eines Wesens, 
homoiousios = ähnlichen Wesens). Wenn aber das Seelenheil des 
Menschen ausschließlich von seinem Glauben abhing und ein ein-
ziges Jota den Unterschied zwi schen Rechtgläubigkeit und Irrtum 
(d.h. zwischen ewiger Seligkeit und ewiger Verdammnis) markier-
te war es für den Vollzug der Liturgie unbedingt erforderlich, die 
w~rte buchstabengetreu abzulesen und nicht einfach nur approxi-
mativ aus dem Gedächtn is zu rezitieren. 

Da das Lesen (und Schreiben) primär liturgischen Zwecken dien-
te, verstand es sich von selbst, dass jeder, der Lesen lernte, zu-
gleich auch die Liturgiesprache Latein erlernte, sei es als Fremd-
sprache im germanischen und später auch im westslawi schen 
Sprachraum, seit es al s Hochsprache zur romanischen Umgangs-
sprache. Dies entspricht weiterhin der Realität in vielen westafri -
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kanischen Staaten, allerdings mit vertauschten Rollen von Kirche 
und Staat. D_a das Schulwesen heute in der Verantwortlichkeit 
des Staates 11egt und unter seiner Aufsicht steht, ist die Vermitt-
lung der Sprache, in der die staatlichen Strukturen funktionieren 
vorrangiges Ziel des Unterrichts. Diese Alphabetisierung in de~ 
zur Bildungs- und Verwaltungssprache gewordenen Sprache der 
ehemaligen Kolonialmacht, gelingt vielfach nur unvollkommen 
so dass gerade in den Ländern (wie z.B. der Cöte d'lvoire), die auf 
die Alphabetisierung in der Muttersprache der Schüler verzich-
ten, die Analphabetenquote besonders hoch ist. Im Mittelalter 
w~r die Alphabetisierung auf Latein (d .h. in der Fremdsprache) 
k~in _Pro?lem, da es um die Ausbildung einer literaten Elite ging, 
die fur diese Aufgabe freigestellt ausgebildet wurde. Wenn es um 
die Ausbildung einer Elite geht, ist es kein Problem, wenn viele 
Schüler das Ziel nicht oder nur unvollkommen erreichen. Auf ein 
Schulsystem, das die breite Masse der Bevölkerung alphabeti-
sieren soll, lässt sich ein solches Konzept nicht ohne weiteres 
übertragen. 

Die religiösen Gemeinschaften dagegen legen Wert darauf, ver-
standen zu werden. Mit Ausnahme der Gegenden und Wohnge-
biete, in denen Französisch die auch im Alltag wichtigste Verstän-
digungssprache der Gläubigen ist, verwenden die christlichen 
Kirchen in der Cöte d'lvoire die ethnische Sprache für Liturgie, 
Lesungen aus der Bibel und Predigt. In den Moscheen ist zwar, wie 
überall in der islamischen Welt, Arabisch die Sprache der Gebete, 
doch wird auf Djoula gepredigt. Die schriftliche Verwendung der 
ethnischen Sprachen ist jedoch ein vorrangig christliches Phäno-
men. Die eigene ethnische Sprache zu lesen und möglicherweise 
sogar schreiben können nur relativ wenige Personen, vor allem 
Christen, die eine aktive Rolle im Gottesdienst übernehmen und 
es gewohnt sind, im Gottesdienst die Lesungen aus der Bibel in 
ihrer Muttersprache vorzutragen. Während im europäischen Mit-
telalter volkssprachliche Schriftlichkeit vor allem im weltlichen 

120 

sereich anzutreffen ist (z.B. in den spätmittelalterl ichen Städten) 
und die Kirche bis auf Predigt und die individuelle Seelsorge, sind 
es in der Cöte d'lvoire die Bibelübersetzungen der christlichen 
Kirchen, die zu Kristallisationspunkten der Verschriftlichung eth-
nischer Sprachen werden. 

1m europäischen Mittelalter löste sich die Lese- und Schreibfähig-
keit vom Status des lateinkund igen Klerikers oder Ordensangehö­
rigen erst dann, als im Spätmittelalter der Gebrauch der Schrift-
lichkeit weitaus breitere Kreise der Bevölkerung erfasste und sich 
mit dem billigeren Beschreibstoff Papier auch das Aufschreiben 
alltäglicher Sachverhalte ohne Ewigkeitswert zu lohnen begann. 
Allerdings empfingen diejenigen, die aus ihrer Lese- und Schreib-
fähigkeit einen Beruf machten, oft weiterhin die niederen Weihen 
und erlangten so den privilegierten Status eines Klerikers, ohne 
der Verpflichtung zur Ehelosigkeit unterworfen zu sein. Die Be-
zeichnung eines Verwaltungsangestellten als clerk im modernen 
Englisch, spiegelt die Bedeutung dieser Kleriker im spätmittelal -
terlichen Verwaltungsdienst bis heute. 

Lesen und Schreiben lernten nun aber nicht mehr nur zukünftige 
Kleriker als Spezialisten liturgischer und sonstiger Schriftlichkeit, 
sondern die Kinder von Adligen, Kaufleuten und Handwerkern 
gleichermaßen. Frauen und Mädchen waren davon keineswegs 
ausgeschlossen. Lesefähigkeit galt im Spätmittelalter sogar in be-
sonderer Weise als weibliche Fähigkeit. Im Sachsenspiegel gelten 
Bücher (d.h. in der Praxis v.a. Gebetbücher) als Frauengut, das wie 
Tischwäsche und Frauenkleider nur in weiblicher Linie vererbt 
wird, so wie Waffen und Schlachtrösser, mit denen Frauen wenig 
anfangen können, grundsätzlich in männlicher Linie vererbt wer-
den. In Familien der Oberschicht war die regelmäßige Verrich-
tung des Stundengebetes in der Regel Aufgabe der Frauen, da sie 
einen geregelteren Tagesablauf hatten. In spätmittelalterlichen 
Handwerkerbetrieben übernahm oft die Frau die Buchführung. 
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Das Bild der heiligen Anna, die ihrer Tochter Maria das Lesen 

fetzten 

bei-
bringt, _und die D~rstellung Marias beim Besuch des Engels als in 
der He1l1gen Schrift lesende Junge Frau, waren insofern nicht nur 
Abbildungen frommer Legenden, sondern spiegelten eine soziale 
Wirklichkei t. 

So wie es für Kleriker selbstverständlich gewesen war, Latein in 
allen Lebenslagen als Schriftsprache zu verwenden, so selbstver-
ständlich war es für Handwerker und Kaufleute, in der Volksspra-
che zu schreiben. In der Dichtung, in der Privatkorrespondenz, in 
der Buchhaltung, aber auch im Verwaltungsschriftgut der Städte 
von Ratsprotokollen über die städtischen Rechnungen bis hin zu 
Urkunden des Stadtgerichts, setzte sich die Volkssprache rasch 
durch. In mehrsprachigen Gebieten, z.B. in den auf der Sprach-
grenze Iiegenden flandrischen Städten, aber auch im mehrspra-
chigen Königreich Ungarn, hielt sich dagegen Latein als neutrale 
Beurkundungssprache wesentlich länger. 

In Gebieten, in denen zwei oder mehr Volkssprachen miteinander 
konkurrieren, kann es als Indikator für das Prestige einer Spra-
che und für ihren Ausbauzustand für Verwaltungszwecke gelten, 
wenn die Sprache als Verwaltungssprache eingesetzt wird. So 
setzte sich in England in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
zunächst das sog. ,, Law French" als Sprache der Beurkundungen, 
der Gerichtsurte ile und der Aktenführung durch, nicht nur wegen 
des hohen Anteils von Adligen, die ohnehin Französisch spra-
chen, sondern auch wegen des hohen Ausbaugrades als Verwal -
tungssprache, den das Französische mehr als alle anderen eu-
ropäischen Volkssprachen erreicht hatte. Schon ein Jahrhundert 
später aber erhob sich Protest gegen „Law French", das zu einer 
toten Sprache geworden war, die, wie es den Anschein hatte, von 
den Juristen vor allem deshalb gepflegt wurde, um den Zugang 
zum exklusi ven Wi ssen und Prestige ihres Berufsstandes durch 
eine sprachliche Barriere zu schützen . 
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In den Nationalstaaten Europas hat sich im laufe des 19. und 20. 
Jahrhunderts die Vorstellung durchgesetzt, dass es de~ selb_stver-
tändliche Normalfall sei, dass in einer Gesellschaft eine ~1nzIge 

~prache als Ve_rständigungssp'.ache d1_ent. In d_er Tat hat in _den 
zwei bis drei Generationen eine oft rigorose staatliche 

Sprachpolitik in der Schule, mehr aber noch die verst_arkte_ b~-
rufsbedingte Mobilität vieler Familien_und vor allem die ub1qu1 -
täre Verbreitung der Standardsprache in den Massenme?1en dazu 
beigetragen, dass die normierte hochsprachliche Variante_ d~r 
Nationalsprache sich in vielen Bereichen _durchgese!zt ha.t. Die 1n 
den meisten Regionen Europas bi s weit in die z_we1te _Halfte d,es 
20. Jahrhunderts hinein selbstverständliche D1gloss1e, gepragt 
durch das Nebeneinander von dialektal geprägter Umgangssprache 
und offiziellen Anlässen vorbehaltener Verwendung der Hochspra-
che, ist vielerorts vollständig oder weitgehend verschwunden. Die 
Beherrschung des lokalen Dialekts gilt den meisten Eltern heute 
keineswegs als erstrebenswertes Erziehungsziel, vor allem wenn er 
deutlich auf die Aussprache der Hochsprache durchschlägt. 

Dagegen ist die bis vor wenigen Jahrzehnten verbreitete Auf-
fassung, zwei - oder mehrsprachige Erziehung könne Kinde r ver-
wirren und den angemessenen Spracherwerb verzögern oder 
beeinträchtigen, einer grundsätzlichen Wertschätzung der Mehr-
sprachigkeit gewichen. Wenn in einem binationalen Elternhaus 
den Kindern eine Weltsprache wie Englisch, Französisch oder 
Spanisch auf muttersprachlichem Niveau vermittelt werden kann , 
gilt dies als uneingeschränkt positiv. Auch die Vermittlung einer 
Regionalsprache oder Minderheitensprache (wie etwa Elsässisch, 
Bretonisch oder Baskisch in Frankreich, Dänisch und Sorbisch in 
Deutschland) gilt als Bereicherung und wichtiges Element regio-
naler Identität, wenn sie der perfekten Beherrschung der Natio-
nalsprache nicht im Wege steht. 

Dagegen wi rd die Zweisprachigkeit von Kindern aus weniger ge-
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bildeten Familien mit Migrationshintergrund oft mehr al s Pro-
blem denn als Chance begriffen, vor allem dann, wenn die Ge-
fa~r der unvollkommenen ~eherrschung der Standardvarietäten 
be1d~r Sprachen besteht. Dies _als „doppel~e Halbsprachigkeit" zu 
beze1~hn~n. 1st zwar sprachw1ssenschaftl1ch wenig sinnvoll , be-
sch'.~1bt Jedo~h dur~.haus ein_e soziale Realität, da „Nordwesteu-
ropa1sches Turk1sch und _,,K1_ezdeutsch" zwar als eigenständige 
Spr~chen oder Sprachvarietaten beschrieben werden können 
alle1~ ohne 6.ehe_rrschung der jeweiligen Hochsprache aber we~ 
de_r 1n der Turke1 noch in Deutschland soziale Aufstiegschancen 
eroffnen. 

Bei n~herer ~etrachtung zeigt sich jedoch, dass die sprachliche 
Einhe1tl1chke1t der meisten europäischen Nationalstaaten ein 
relativ rezentes Phänomen darstellt, das eng an die politische 
kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Staate~ 
g~koppelt war. Mehrsprachigkeit ist in autoritären Systemen (z.B. 
e1_ner absoluten Monarchie) kein grundsätzliches Problem, denn 
die Verwaltung vor Ort kann Eingaben in der jeweils ortsüblichen 
Spra_che entgegennehmen, den wesentlichen Inhalt der Vorgänge 
1n die Sprache der Zentrale übersetzen, die die erforderlichen 
Entscheidungen fällt und zur Ausführung an die örtlichen Behör­
den zurücksendet, damit diese dem Betroffenen das Ergebnis in 
seiner Sprache eröffnen. Wo dies nicht der Fall war, konnten an-
dere Sprachmittler, wie z.B. spezialisierte Schreiber und Anwäl-
te, in vielen Fällen auch die örtlichen Geistlichen diese Aufgabe 
übernehmen. 

Die Sprache der Zentrale kann dabei durchaus eine andere sein 
als die von der Mehrheit der Bevölkerung im Alltag verwendete. 
Dies war in der europäischen Geschichte bis zum 19. Jahrhundert 
auch vielfach der Fall. So war bis zum frühen 15. Jahrhundert 
Französisch die Sprache des englischen Königshofes, ebenso im 
18. und 19. Jahrhundert die Sprache des Zarenhofes des Russi -

sehen Reiches. Zum Problem wurde die Differenz zwischen lo-
kaler Umgangssprache und standardisierter Verwaltungssprache 
erst im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts, als der intensivierte 
Ausbau von Strukturen moderner Staatlichkeit Behördenkontak-
te zu notwendigen Bestandteilen des Alltages breiter Schichten 
der Bevölkerung werden ließ. Gleichzeitig wurde Mehrsprachig-
keit eines Staates zu einem Problem von politischer und sozia-
ler Sprengkraft, da das Ideal einer auf politische Teilhabe aller 
Staatsbürger ausgerichteten partizipativen Demokratie Anlässe 
zu politischer Kommunikation vervielfachte und die wachsende 
Komplexität und Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft bei 
gleichzeitig verstärkter Durchmischung der Bevölkerung durch 
Migration eine Verwendung der Schriftsprache als Verständi -
gungssprache für immer mehr Menschen im beruf1ichen und so-
zialen Alltag erforderlich machte. 

um das Problem der Mehrsprachigkeit in Gremien und Arbeits-
gruppen zu bewältigen, sind vielfältige Strategien und Lösungs-
möglichkeiten entwickelt worden, ohne dass eine von ihnen rest-
los überzeugen könnte. Die Beschränkung auf eine einzige für alle 
Akteure verb indliche Arbeitssprache hat offensichtliche Vorteil e 
der Effizienz. Die Mühe des Erlernens weiterer Fremdsprachen 
wird eingespart, der Aufwand des Übersetzens und Dolmetschens 
ganz vermieden, wenn man davon ausgehen kann, dass alle Be-
teiligten die Arbeitssprache beherrschen und keine relevanten 
Informationen in anderen Sprachen kommuniziert werden. In Si-
tuationen, in denen keine leistungsfähigen Übersetzungsdienste 
zur Verfügung stehen, führt das Prinzip der „minimal exclusion" 
(Minimex) in der Regel zur Privilegierung einer Arbeitssprache. 
Die Beschränkung auf eine einzige Arbeitssprache hat jedoch 
auch Nachteile. Sprachl ich nuancierte Kommunikation wird ein-
geschränkt, wenn man nicht davon ausgehen kann, dass alle Be-
teiligten die Arbeitssprache auf muttersprachlichem Niveau be-
herrschen. Die Teilnahme an Prozessen der Entscheidungsfindung 
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und ~illensbildung wird durch das Niveau der Beherrschung der 
Arbe1tsspra~he beschrankt: Wer nicht alles versteht oder nicht 
alles ausdrucken kann, wird marginalisiert oder ausgeschlos-
sen. In Systemen, in de.nen die Arbeitssprache nicht zugleich die 
M.uttersprache der meisten Beteiligten ist, bestimmt daher das 
~1veau der F.remdsprachenkenntnisse (und damit ein für die po-
1__1t1sche Ause.inandersetzung an sich sachfremdes Kriterium) mit 
uber die pol1t1schen Handlungsmöglichkeiten und Karrierechan-
cen. Der Kreis möglicher Kandidat*innen für Spitzenämter wird 
dadurch unter Umständen so stark eingeengt, dass letztlich nur 
Pers~nen ~u Wahl stehen, die unter normalen Bedingungen als 
wen ig geeignet gelten würden. 

Die Zulassung und Verwendung mehrerer Arbe itssprachen schafft 
a.llerding~ nur bedingt Abhilfe und zugleich zusätzliche Komplika-
t1.onen. Die Zahl .der Personen, die mehrere Arbeitssprachen pas-
siv auf hohem Niveau beherrschen, ist in Systemen mit mehreren 
Arbeitssprachen in der Regel noch weitaus geringer als die Zahl 
derjenigen, die in Systemen mit nur einer Arbeitssprache diese 
aktiv und passiv verhandlungssicher einsetzen können. Allenfalls 
bei zwei Arbeitssprachen hält sich der Aufwand die Waage, und 
dies auch nur dann, wenn für die große Mehrheit der Akteure 
eine der beiden Arbeitssprachen zugleich ihre Muttersprache ist 
sie also nur jeweils eine zusätzliche Sprache lernen müssen. ' 

Zugleich aber entsteht eine offensichtliche Ungerechtigkeit. In 
mehrsprach.1gen Systemen haben Muttersprachler in der Regel 
einen deutlichen Vorteil in der Kommunikation, da sie sich mit 
geringerem Aufwand besser präsentieren können . Sie vermeiden 
müh~los sprach! iche Fehler und Ungenauigkeiten. Der Rückgriff 
auf eine Sprache, die von keinem der Akteure als Muttersprache 
gesprochen wird (Latein im europäischen Mittelalter, Englisch 
oder Französisch im heutigen Afrika) , kann daher durchaus von 
Vorteil sein, we il dann keine Sprachgruppe einen Vorteil hat. 
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sobald jedoch Formen demokratischer Mitbestimmung und Par-
tizipation an der Herrschaft hinzutreten, wird Mehrsprachigkeit 
zu einem Problem. Zumindest die an den Entscheidungsprozes-
sen beteiligten Eliten müssen die Arbeitssprache der Zentrale 
beherrschen, um Einfluss nehmen zu können. Besonders ein mit 
Gesetzgebungsbefugnis ausgestattetes Parlament benötigt eine 
gemeinsame und von allen verstandene Arbeitssprache, da es 
auf den genauen Wortlaut der Gesetzestexte ankommt und das 
ständige übersetzen aller Debattenbeiträge, Formulierungsvor-
schläge und -gegenvorsch läge in mehrere Sprachen rasch zu ei-
nem unvertretbaren Aufwand führt. Selbst das Europäische Par-
lament, das sich der Förderung der sprach lichen Vielfalt Europas 
in besonderer Weise verpflichtet fühlt, muss hier Kompromisse 
eingehen und bedient sich bei der Übersetzung der wicht igsten 
in der EU gesprochenen Sprachen, nämlich Englisch, Französisch 
und Deutsch, als „Relaissprachen", um die theoretisch denkba-
ren 552 Kombinationen der 24 Amtssprachen der Europäischen 
Union beim Dolmetschen und übersetzen auf ein handhabbares 
Maß zu reduzieren, mutet damit aber den Sprechern der kleine-
ren Sprachen eine verzögerte Übersetzung aus zweiter Hand zu. 
Mehrsprachige Parlamente funktionieren allenfalls dann ohne 
Prob leme, wenn sie aus Repräsentanten einer Bildungselite zu-
sammengesetzt sind, die über zumindest passive Kenntnisse aller 
Landessprachen verfügt, z.B. der Ständerat in der Schweiz wo 
traditionell nicht simultanübersetzt wird und jeder seine Spra-
che spricht; de facto zeigt sich aber auch dort eine Tendenz zur 
Zweisprachigkeit (Hochdeutsch/Französisch) durch den freiwi 1-
ligen Verzicht der Deutschschweizer auf die Verwendung des 
Schweizerdeutschen und den freiwilligen Verzicht der wenigen 
ita lienischsprachigen Ständeräte auf die Verwendung ihrer Mut-
tersprache. 

Multiethnische Großreiche mit einer Vielzahl von Sprachen sind 
in der Geschichte keine Seltenheit. Das Habsburgerreich, das Os-
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manische Rei~h. d~s Russische_ Reich und die aus ihm hervorge-
ga~g~ne Sow1etunion_hatten uber viele Jahrhunderte Bestand 
BeIsp1ele me~rsprach1ger und doch gut funktionierender Demo~ 
krat1en westlichen Musters, die auf die politische Teilhabe aller 
Burger angelegt sind, sind dagegen rar. Belgien funktionierte als 
zweIsprachIger Staat solange gut, wie Französisch selbstver-
ständlich von allen Gebildeten als Bildungs- und Verkehrssprache 
b~her~scht wur_de u_nd das früh industrialisierte Wallonien auch 
die wIrtschaftl1ch uberlegene Region war. Nach dem zweiten 
We_ltkrieg jedoch häufte_n sich ~ie S~ann_ungen. Die Entfremdung 
zwischen den Land_e~te1len zeigte sich In der Volksabstimmung 
1949, als das franzos1schsprach1ge Wallonien mehrheitlich gegen 
die Rückkehr König Leopolds 111 . aus deutscher Gefangenschaft 
stin:imte und in ?er Folge sogar die Wiederaufnahme der Amtsge-
schafte durch einen Volksaufstand mit separatistischer Tendenz 
zu verhindern suchte. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die 
~irtschaft in Flandern schneller als in Wallonien. Seit 1962 ging 
die Gestaltungsmacht mehr und mehr auf die autonomen Regio-
nen und Gemeinschaften Teilgebiete über; selbst die traditions-
:eiche Unive~sität Leuven/Louvain wurde durch Ausgliederung 
ihres franzos1schsprachigen Anteils zu einer einsprachigen In-
stitution. Da die Flamen nun das Englische gegenüber dem Fran-
zösischen bevorzugten und Kenntnisse des Niederländischen in 
Wallonien ohnehin nie besonders verbreitet waren, fehlt heute 
eine selbstverständlich von allen gebildeten Belgiern auf hohem 
Niveau beherrschte Verständigungssprache. 

Selbst die Schweiz ist nicht unbedingt ein gutes Beispiel für die 
Funktionsfähigkeit mehrsprachiger demokratischer Systeme, 
da sie das Problem mehr umgeht als löst, indem durch extre-
me Föderalisierung die überwiegende Mehrzahl der für die Bür­
ger wichtigen Entscheidungen auf die Ebene der ihrerseits ganz 
überwiegend einsprachigen Kantone verlagert wird. Sie wurde 
zudem erst im 19. Jahrhundert zu einem wirklich mehrsprachi-
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gen politischen ~ebilde, da in ~.er Al~en Eidgenossenschaft _die 
romanischsprachIgen (,,welschen ) Gebiete als Untertanengeb1ete 
oder Gemeine Herrschaften von deutschsprachigen Kantonen ab-
hängig waren. 

In Frankreich wurden bis zur Französischen Revolution mehr als 
zehn verschiedene Sprachen gesprochen. Nur eine kleine Minder-
heit der Franzosen sprach und verstand die von der Academie 
Fran~aise normierte und in der Verwaltung verbind! iche langue du 
roy,die allerdings als Sprache des Hofes und der Verwaltung über 
ein besonderes Prestige verfügte und überall im Land von den 
gebildeten Eliten verstanden und beherrscht wurde. Die große 
Mehrzahl derjenigen, die im nördlichen Frankreich lebten, spra-
chen eine andere Varietät der /angue d'CEuil. Die francisants spra-
chen das in Paris und den anderen urbanen Zentren des Nordens 
verbreitete franr;ais oooulaire,die langue du oeuole. Die Bewohner 
des ländlichen Raumes dagegen sprachen entweder den lokalen 
Dialekt und verstanden als semi-oatoisantsaußerdem neben ihrem 
patois auch die /angue du oeuole, oder sie beherrschten als reine 
patoisants ausschließlich ihre eigene lokale Umgangssprache. Im 
Süden Frankreichs dominierten verschiedene Varianten der langue 
d'oc die mehr dem Katalanischen als dem Französischen ähnelt, 
außerdem in den Randregionen nicht-romanische Sprachen wie 
Baskisch, Bretonisch, Niederländisch und Deutsch. 

Mit der „Ordonnance de Villers-Cotterets" vom 15.08.1539 hatte 
König Franz 1. im Zuge einer umfassenden Reform von Verwaltung 
und Justiz die französische Sprache (iangage maternel francoys) 
zur alleinigen Urkunden- und Verwaltungssprache in Frankreich 
erklärt. Diese Verfügung, die bis 1700 Schritt für Schritt auch auf 
die neuhinzukommenden Gebiete der französischen Krone ausge-
dehnt wurde, zielte allerdings nicht auf ein tatsächliches Verbot 
der lokalen Dialekte im Alltag, sondern auf eine Zurückdrängung 
des Lateinischen bei der Beurkundung rechtlich relevanter Do-
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kumente, deren Abfassung auf Latein sich vielfach als Verständ-
nishindernis erwies. 

In der ersten Phase der Französischen Revolution versuchte die . 
Nationalversammlung tatsächlich die Gleichberechtigung aller 
in Frankreich gesprochenen Sprachen umzusetzen und ihre Be-
schlüsse durch Übersetzung in die anderen Sprachen der gesam-
ten Bevölkerung zugänglich zu machen. Diese Haltung musste 
jedoch wegen des damit verbundenen Aufwandes rasch aufge-
geben werden. Ausschlaggebend für die rasche Hinwendung der 
Revolutionäre zur nationalen Einheitssprache Französisch waren 
al lerding nicht nur praktische Erwägungen. Zum einen strebten 
die Revolutionäre an, die Macht der Kirche zu brechen. Dies aber 
konnte nicht gelingen, wenn in vielen Gegenden Frankreichs die 
einfache Bevölkerung auf die Übersetzung von Entscheidungen 
der Zentrale durch den örtlichen Geistlichen angewiesen war, die 
Position des Sprachmittlers also überwiegend klerikal besetzt 
blieb. 

Zum anderen aber trat nach der Absetzung des Königs und der 
Ausrufung der Republik das Problem der Definition der Nation 
hinzu, die sich ja nun als alleiniger Träger der Souveränität und 
nicht mehr nur als zur Mitbeststimmung berechtigter Verband der 
Untertanen betrachtete. Am Anfang der Revolution verstand sich 
die Nationalversammlung als Repräsentation der Gesamtheit der 
Bevölkerung auf dem vom König von Frankreich beherrschten Ge-
biet. In einer revolutionären Republik, die endgültig mit allen mon-
archischen Traditionen brechen wollte, konnte sich das Staatsvolk 
kaum längerfristig als die Bevölkerung des früher vom König von 
Frankreich beherrschten Gebietes definieren. Es lag daher nahe, 
die französische Sprache als einigendes Band der französischen 
Nation zu verstehen, zumal in der von der Academie Fran~aise seit 
1635 normierten languedu roy ein Instrument zur Verfügung stand, 
das ebenso gut als langue de la reoubliaue dienen konnte. 
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Henri-Baptiste Gregoire (1750-1831) verfasste 1794 als Abgeord-
neter des Nationalkonventes auf der Grundlage einer von ihm 
selbst mit einfachen Mitteln durchgeführten Fragebogenerhe-
bung einen „Bericht über die Notwendigkeit und die Möglich­
keiten der Ausrottung der lokalen Dialekte und der allgemeinen 
Verbreitung der französischen Sprache" (Raooort sur la necessite 
et /es moyens d'aneantir /es ootois et d'uniuersaliser /'usoge de lo 
1an9ue fron~aise). 

Erst der Dritten Republik aber stand mit der vom Staat finan-
zierten laikalen Schule ein Instrument zur Verfügung, das die 
Standardvarietät der französischen Hochsprache bis in das letzte 
oorf Frankreichs tragen sollte. Lehrer wurden bewusst nicht in ih-
rer Heimatregion eingesetzt sondern in weit entfernten Departe-
ments, wo sie auf die Verwendung der französischen Sprache im 
Alltag als einzig möglichem Verständigungsmittel angewiesen wa-
ren.Schüler, die es wagten in der Schule oder auch nur in der Pause 
auf dem Schulhof ihre lokale Umgangssprache oder ihre Regional-
sprache (z.B. das Bretonische) zu verwenden, wurden gedemütigt, 
indem man ihnen ein Schandzeichen um den Hals hängte. 

Die Durchsetzung von Kenntnissen der Nationalsprache Franzö­
sisch auf dem gesamten Territorium der Französischen Republi k 
wäre jedoch kaum nachhaltig gewesen, wenn sie sich auf die im 
Vergleich zu heute sehr kurze Schulzeit beschränkt hätte. Ihre 
Dynamik gewann die fra ncisation durch die Wehrpflicht. die jun-
ge Männer unterschiedlicher regionaler Herkunft in Einheiten 
zusammenführte, durch die Abwanderung vom Land in die Städ-
te, wo einer in ihrer Herkunft stark durchmischten Bevölkerung 
allein das Französische als allgemeine Verständigungssprache 
dienen konnte, sowie durch die Massenmedien des 19. und 20. 
Jahrhunderts (zunächst Zeitungen, dann auch Kino und schließ-
lich Fernsehen), die eine passive Beherrschung der Hochsprache 
auch bei denjenigen förderte , die auf dem Land wohnen bl ieben 
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und im Alltag weiterhin ihr ootois verwendeten. 

Fast alle diese Phänomene finden sich auch in heutigen afrika-
nischen Staaten wieder, wie sich am Beispiel der Cöte d'lvoire 
leicht aufzeigen lässt. Auch in der Cöte d'lvoire existiert neben 
dem an der Aussprache und Grammatik der Fronce metrooolitoine 
ausgerichteten froncois soutenu, das nur bei offiziellen Anlässen 
und in formellen Kontexten verwendet wird, ein vor allem in den 
Städten verbreitetes fronc;ois ooouloire iuoirien (FPI); hinzu kommt 
die in den Quartiers orecoires entstandene Jugendsprache nouchi 
die auf dem Französischen als Grundlage beruht, jedoch zahlrei~ 
ehe Wörter unterschiedlicher afrikanischer Sprachen in sich auf-
genommen hat und daher für einen Franzosen vollkommen und 
selbst für einen erwachsenen Ivorer, der sein FPI gut beherrscht, 
ähnlich unverständlich ist wie es das argot städtischer Unter-
schichten im Frankreich der Frühen Neuzeit für Angehörige der 
Ober- und Mittelschicht gewesen wäre. 

Auf dem Land werden unterschiedliche ethnische Sprachen ge-
sprochen, die teilweise miteinander verwandt sind, großenteils 
jedoch vollkommen unterschiedlichen Sprachfamilien angehören 
und somit wechselseitig ebenso wenig verständlich sind wie es 
die zahlreichen ootois und regionalen Sprachen in Frankreich 
vor der Französischen Revolution waren. Auf dem lande spre-
chen viele, vor allem ältere Dorfbewohner - wie die ootoisonts 
im Frankreich des Ancien Regime - bis heute ausschließlich ihre 
eigene ethnische Sprache, während sich unter den jungen Leuten 
viele semi-ootoisants und froncisonts finden, die das froncois oo-
ouloire iuoirien zumindest verstehen und teilweise sogar unterei-
nander sprechen (v.a. dann, wenn sie für eine gewisse Zeit in der 
Stadt gelebt haben). 

Auch zahlenmäßig kommt die Einschätzung der sprachlichen 
Kompetenzen der Bevölkerung Frankreichs durch Gregoire den 
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heutigen Verhältnissen in der Cote d'lvoire, die heute etwa so 
viele Einwohner hat wie das damalige Frankreich, durchaus nahe: 
Man kann ohne Übertreibung sagen, dass (von insgesamt 20 Mil-

i'ionen) 6 Millionen Franzosen, vor allem im ländlichen Raum, kei-
nerlei Kenntnisse der Nationalsprache haben, eine etwas gleich-
große Zahl ist nahezu außerstande eine flüssige Unterhaltung zu 
führen ; insgesamt sprechen kaum 3 Millionen die Nationalsprache 
und die Zahl derjenigen, die sie korrekt schreiben können, liegt 
noch darunter" (On peut ossurer sans exagerotion au·ou moins 
six millions de Fronc;ois. surtout dons /es compognes, ignorent lo 
langue nationale : au'un nombre egal est aoeu ores incoooble de 
soutenir une conuersotion suiuie : au·en dernier resultot, Je nombre 
de ceux aui la oorlent n'excede oos trois millions. et orobablement 
le nombre de ceux Qui l'ecriuent correctement encore moindre). 

Wie im Frankreich der Dritten Republik erfolgt die Vermittlung 
der Französischkenntnisse in der Cote d'lvoire durch die kosten-
freie staatliche Schule. Dorfschullehrer werden bewusst fernab 
ihrer Herkunftsregion eingesetzt, damit sie sich mit den Kindern 
und ihren Eltern ausschließlich auf Französisch verständigen 
können. Selbst das Schandmal, das afrikanische Schüler zur Ko-
lonialzeit tragen mussten, wenn sie auf dem Schulhof ihre eth-
nische Sprache statt der französischen verwendet hatten, war 
keineswegs - wie oft angenommen - eine gezielte, einem spezi-
fisch rassistisch-kolonialistischem überlegenheitsfühl entsprun-
gene Demütigung zur Disziplinierung junger Afrikaner, sondern 
lediglich die Übertragung von pädagogischen Methoden, die sich 
bereits in der Bretagne und anderen peripheren Regionen Frank-
reichs ,bewährt' hatten, in die Kolonien. 

Auf ganz andere Weise als Frankreich gelangte Deutschland zu 
seiner heutigen sprachlichen Geschlossenheit. Die im 19. und 20. 
Jahrhundert immer wieder beschworene Zusammengehörigkeit 
des deutschen Sprachraums als Grundlage der deutschen Kultur-
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nation war keineswegs eine schon immer bestehende und für alle 
Deutschen offensichtliche Tatsache, auch wenn es 1813 auf dem 
Höhepunkt der Befreiungskriege gegen Napoleon Ernst Moritz 
Arndt (1769-1860) so erschien: .. Was ist das Deutsche Vaterland? 
/ So nenne endlich mir das Land! / So weit die deutsche Zunge 
klingt/ Und Gott im Himmel Lieder singt, / Das soll es seyn! / Das 
wackrer Deutscher, nenne dein." ' 

Die Durchsetzung der mitteldeutschen sächsischen Kanzleispra-
che und der Sprache der Lutherbibel als hochsprachlicher Norm 
im gesamten deutschen Sprachraum „von der Maas bis an die Me-
mel , von der Etsch bis an den Belt", wie ihn August Heinrich Hoff-
mann von Fallersleben 1841 im „Lied der Deutschen" umschrieb, 
war vielmehr ein langgestreckter Prozess, der im 16. Jahrhundert 
im protestantisch geprägten Norden und Osten einsetzte, im 17. 
und 18. Jahrhundert auch den katholischen Süden erfasste und 
schließlich am Ende des 18.Jahrhunderts in der Weimarer Klassik 
seinen Abschluss fand, als die von Goethe, Schiller und anderen 
Autoren ihrer Zeit verwendete Literatursprache ihre bis heute 
fortwirkende normative Kraft entfaltete. 

Diese Entwicklung war keineswegs selbstverständlich, da das in 
ganz Norddeutschland vorherrschende und dort auch als Schrift-
sprache verwendete Niederdeutsch sich so stark von den mittel-
und oberdeutschen Dialekten unterschied, dass hier durchaus die 
Möglichkeit der Entwicklung einer eigenen, vom Neuhochdeut-
schen deutlich unterschiedenen Standardsprache gegeben war, 
wie es ja in den Niederlanden auch tatsächlich geschah. Die im 
Süden gesprochenen oberdeutschen Dialekte unterschieden sich 
gleichfalls erheblich von den mitteldeutschen und hatten bis zum 
18. Jahrhundert mit der „oberdeutschen Schriftsprache" sogar 
über eine eigene Sprachnorm verfügt. Das von der Schweiz und 
Österreich bis an die Nord- und Ostsee reichende deutsche Dia-
lektkontinuum war so stark differenziert, dass von einer wech-
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selseitigen Verständlichkeit weit auseinanderliegender Dialekte 
nicht ausgegangen werden kann. Daraus resultierte in den mei-
sten Gegenden des deutschen Sprachraums eine ausgeprägte Di -
glossie, die sich im Norden im Nebeneinander von „Pl?ttdeutsc~" 
und „Hochdeutsch", im Süden dagegen durch ein Kontinuum zwi-
schen im Alltag gesprochenem Dialekt und mehr oder weniger 
stark dialektal gefärbter Verwendung der Hochsprache zu beson-
deren Anlässen niederschlug. 

Bis zu den umfangreichen Gebietsabtretungen nach dem Ersten 
Weltkrieg, als umfangreiche gemischtsprachige Gebiete im Osten 
(Polnisch) , im Norden (Dänisch) und im Südwesten (Elsaß-Loth-
ringen) aufgrund des Versailler Vertrages aus dem Verbund des 
Reiches gelöst wurden, war auch das Deutsche Reich ein mehr-
sprachiges Reich gewesen. Preußen als größter Bundesstaat hatte 
seit den polnischen Teilungen des 18. Jahrhunderts, die durch 
den Wiener Kongress bestätigt wurden, etwa 20% polnischspra-
chige Untertanen. Diesen hatte der preußische König 1815 in 
einem „Allerhöchsten Zuruf' an seine neuen Untertanen in der 
Provinz Posen versprochen. dass sie ihre „Nationalität nicht ver-
läugnen" müssten, und ihnen garantiert, dass ihre „Sprache bei 
allen öffentlichen Verhandlungen neben der deutschen gebraucht 
werden" solle. 

zu einem Problem wurde die polnische Sprache in den preußi-
schen Ostgebieten erst nach der Reichsgründung von 1871 . Ein 
Pole konnte sich zwar ohne weiteres als getreuen Untertan des 
preußischen Königs betrachten, nicht aber als Angehörigen des 
als Nationalstaat konzipierten Deutschen Reiches, dessen Kaiser 
der preußische König nun war. Als 1873 Maßnahmen zur Abschaf-
fung des Unterrichts in polnischer Sprache ergriffen wurden, es-
kalierte der Konf1ikt, in dem sich katholische Polen und prote-
stantische Deutsche gegenüberstanden, so dass sich sprachliche 
und konfessionelle Gegensätze überlagerten und wechselseit ig 
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verstärkten. Ihren Höhepunkt erreichten die Auseinandersetzun-
gen in _den _Wreschener Schulstreiks von 1901 und 1906, an de-
nen ze1twe1se fast 50.000 katholische Schüler teilnahmen, die 
angeleitet von ihren Priestern, im neu eingeführten deutschspra~ 
c~igen Religionsun~errichtet jeg_liche Antwort verweigerten und 
sich auch durch Prugelstrafen nicht von ihrer Haltung abbringen 
ließen. 

Ein vergleichender Blick auf den Sprachenstreit in Posen und den 
n?tionali5.ti~chen Diskurs der iuoiri~e in der Cöte d'lvoire zeigt 
eine auffall1ge Gemeinsamkeit. Ethnische Sprachen, die auch (und 
schwerpunktmäßig) außerhalb der Landesgrenzen gesprochen 
werden, gelten aus nationalistischer Sicht als Marker von Fremd-
heit und zweifelhafter nationaler Zuverlässigkeit (so z.B. Polnisch 
in den preußischen Ostprovinzen, Deutsch in Elsass-Lothringen 
nach 1918, Djoula in der Cöte d'lvoire als Varietät des in den nörd­
lich angrenzenden Staaten weit verbreiteten Bambara). 

Nur selten in den Quellen greifbar wird die „komplementäre 
Sprachverwendung", die die afrikanische Lebenswirklichkeit des 
,,funktionalen Multilingualismus" bis heute prägt. Viele Afrikaner 
beherrschen mehrere ethnische Sprachen, verwenden sie jedoch 
nur in jeweils spezifischen Kontexten. Vokabular und Grammatik 
werden in den einzelnen Sprachen entsprechend den Anforde-
rungen der unterschiedlichen Lebensbereiche ausgebaut, so dass 
viele Sachverhalte nur in einer der beherrschten Sprachen gut 
und geläufig ausgedrückt werden können. 
Dieses Phänomen ist in den vielsprachigen Gesellschaften Afrikas 
besonders verbreitet. Es gibt kaum eine Ivorerin, die regelmäßig 
auf dem Markt einkaufen geht und nicht wen igstens die wich-
tigsten Zahlwörter, Produktbezeichnungen und anderes für das 
Aushandeln des Preises erforderliche Vokabular auf Djou la be-
herrscht, ebenso wie kaum eine Verkäuferin, die als Mutterspra-
che Djoula spricht, nicht auch eine rudimentäre Unterhaltung in 
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der oder den Sprachen ihrer Kundschaft führen könnte. 

Es ist jedoch durchaus auch in westlichen Gesellschaften bekannt, 
z.B. aus dem Alltag von technischen oder naturwissenschaftl i-
chen Berufen, in denen bad simole Eng!ish die einzige gängige 
Arbeitssprache ist. Ein allzu elaboriertes Englisch zu verwenden 
verbietet sich in einem solchen Umfeld selbst für diejenigen, die 
es beherrschen, da sie sich nicht sicher sein können , von allen 
verstanden zu werden. 

Funktional differenzierte Mehrsprachigkeit der Eliten prägte auch 
die islamische Welt in der frühen Neuzeit. Neben Arabisch als 
Sprache der Wissenschaft und Theologie trat Persisch als Sprache 
der höfischen Kultur und der Verwaltung und Türkisch als Spra-
che des Militärs. (3l Ein markantes Beispiel funktional differen-
zierter Mehrsprachigkeit ist auch das „Armeeslawisch", das sich 
in der Habsburgermonarchie ergänzend zur Kommandosprache 
Deutsch als rudimentäre Verständigungssprache der Soldaten 
untereinander ausbildete und auch von Militärangehörigen deut-
scher, ungarischer oder rumän ischer Muttersprache verstanden 
wurde und verwendet wurde. (4l 

(3) Fragner, Persophonie; Christoph U Werner, Persisch-Indische-
Osmanische Transaktionen 

(4) Tamara Scheer, Die Sprachenvielfalt in der österreichisch-ungar i-
schen A1·mee während des Ersten Weltkriegs, in: Pallasch. Zeitschrift 
für Militärgeschichte 67 (2019) , S 125-135; Tamara Scheer, Die k.u.k. 
Regimentssprachen: Eine Institutionalisierung der Sprachenvielfalt in 
der Habsburgermonarchie (1867/8-1914) in: Niedhammer, Martina/ 
Nekul a, Marek et al. (Hg.). Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmit-
teleuropa. Inst itut ionali sierung und Alltagspraxis Göttingen 2014. S. 
75-92; vgl. auch Anna-Maria Meyer 2018, Was ist Armeeslav isch7, in: 
Lingu ist ische Beiträge zur Slavistik. XXVI. Jungs lavist lnnen-Treffen in 
Bamberg, 6. -8. September 2017 (Speci mina Phi lologiae Slavicae 200), 
München 2020 (preprint auf www academi a.edu). 
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Auch in spätmittelalterlichen Quellen des lateini schen Europa 
aber finden sich Spuren des in der schriftlichen Überlieferung 
ansonsten schwer greifbaren Phänomens der funktionalen Mehr-
sprachigkeit. Im 15. Jahrhundert unterhielt der Deutsche Orden 
wie andere Orden auch, einen bevollmächtigten Juristen an de~ 
Kurie. Der Hochmeister war Laie und der Generalprokurator durf-
te daher nicht erwarten, dass er Latein verstand. Er war daher 
gehalten, dem Hochmeister stets in der ostmitteldeutschen Kanz-
leisprache des Deutschen Ordens zu schreiben. Die Berichte der 
Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an den Hochmeister 
lassen allerdings an mehreren Stellen erkennen, wie schwer sich 
die Verfasser, obwohl se lbst Deutsche, damit taten, in deutscher 
Sprache das niederzuschreiben, was sie während ihrer tägl ichen 
Geschäfte an der Kurie auf Latein verhandelt hatten. Manche 
Sätze sind überhaupt nur verständlich, wenn man sie ins La-
teinische zurückübersetzt. Einmal entschuldigt sich der Ge-
neralprokurator sogar beim Hochmeister für die besondere Eile, 
mit der er sein Schreiben fertigstel len müsse, da der Bote bereits 
darauf warte, und führt dies als Grund dafür an, dass er seinen 
Bericht, wohl wissend dass er dies eigentlich nicht dürfe, lieber 
rasch auf Latein, als mühsam und zeitaufwendig auf Deutsch nie-
dergeschrieben habe. 
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